27. MÄRZ 2024 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 6. September 2021 zur Übertragung der Befugnis zur Requirierung von Personen und Sachen bei Einsätzen im Rahmen von Aufträgen der zivilen Sicherheit


(Belgisches Staatsblatt vom 27. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


27. MÄRZ 2024 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 6. September 2021 zur Übertragung der Befugnis zur Requirierung von Personen und Sachen bei Einsätzen im Rahmen von Aufträgen der zivilen Sicherheit


Die Ministerin des Innern,


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, des Artikels 181 § 1, ersetzt durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 6. September 2021 zur Übertragung der Befugnis zur Requirierung von Personen und Sachen bei Einsätzen im Rahmen von Aufträgen der zivilen Sicherheit,


Erlässt:


Einziger Artikel - In Artikel 1 § 1 Nr. 1 werden zwischen den Wörtern "an den Generaldirektor der Zivilen Sicherheit," und den Wörtern "den Direktor des Zivilschutzes" die Wörter "den beigeordneten Generaldirektor der Zivilen Sicherheit" eingefügt.


Brüssel, den 27. März 2024


A. VERLINDEN

